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Antragsteller:
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Thema:


Änderung der Gemeindeordnung NRW
Die Landestagung der CDA-NRW möge beschließen:

Die Delegierten der CDA-Landestagung lehnt die geplanten Gesetzesänderungen auf Bundes- und Landesebenen z.B § 107 GO NRW die eine langfristige Gefährdung des Bestandes der kommunalen  Unternehmen und anderer Unternehmen im Verbund der Stadtwerke zur Folge haben ab. 
Insbesondere darf es ihnen auch künftig nicht verwehrt werden, bisherige Geschäftsfelder sinnvoll auszubauen, gemeinsame Geschäftsfelder mit Partnern zu entwickeln oder etwa gemeinsame Dienstleistungskonzepte mit Partnern aus der freien Wirtschaft zu entwickeln und zu realisieren. 

Begründung:
Kommunalwirtschaft stärken – Zukunft der Städte sichern

In der Koalitionsvereinbarung haben sich CDU und FDP in NRW darauf verständigt, die wirtschaftliche Betätigung der Städte und Gemeinden einzuschränken.         Kommunale Unternehmen sollen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben nur noch tätig werden dürfen, wenn, „ein dringender öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert und der öffentliche Zweck durch private Unternehmen nicht ebenso gut und  wirtschaftlich erfüllt werden kann.“
Erlaubt wären den kommunalen Unternehmen danach nur noch Tätigkeiten, die von keinem privaten Anbieter in vergleichbarer Form erbracht werden können. Die Aktivitäten der bestehenden kommunalen Unternehmen sollen dem Vernehmen nach durch einen "Bestandsschutz" auf dem heutigen Stand "eingefroren" und ihnen keine Entwicklungsmöglichkeiten gegeben werden.

Voraussetzung für eine derart reduzierte kommunalwirtschaftliche Betätigung, so heißt es in der Koalitionsvereinbarung weiter, sei eine Gemeindefinanzreform, die den Kommunen ausreichende und planbare Steuereinnahmen sichert, ohne dass sie auf Erträge eigener Unternehmen angewiesen sind. Von dieser – nicht nur zeitlichen - Vorgabe ist derzeit allerdings keine Rede mehr. 
Entsprechend dem Grundsatz  "Privat vor Staat" sieht die Koalitionsvereinbarung schließlich weitere Maßnahmen vor. Bei einer Umsetzung dieser Pläne werden nicht nur die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch das Handwerk und andere lokale Unternehmen zu den Verlierern  zählen.
Wir wollen, dass die Kommunen öffentliche Aufgaben selbst wahrnehmen dürfen.
Kommunale Unternehmen sind verlässliche Partner der Bürgerinnen und Bürger zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben im Bereich der Versorgung mit Energie und Wasser, des öffentlichen Personennahverkehrs, der Wohnraumversorgung und der           Entsorgung von Wasser und Abfällen. Das öffentliche Sparkassenwesen gewährleistet die Versorgung der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie der kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie des Handwerks mit Krediten.

Sparkassen unterstützen gemeinsam mit der Kommunalwirtschaft wichtige Bildungs- und Freizeiteinrichtungen der Städte und Gemeinden. Die kommunale Wirtschaft ist eine tragende Säule in der Finanzierung öffentlicher Aufgaben der Kommunen. Dies darf nicht in Frage gestellt werden.
Wir wollen, dass kommunale Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben.


